
Besprechungen

awlasky, H 9 Allgeme1ine echtsiehre System der rechtlıiıchen TUNd-
begrıiffe Aufl U ( 313 5.) Einsi:edeln 1945, Benziger.
Die Darstellung der rechtlichen Grundbegrifie, die ın seiner Allgemeinen

chtslehre (AR) vorlegt, hat schon ın der erstien Auflage TO. ustimmung
efunden, sehr, daß der Verfasser selbst 1mM VOrworl ZUL zweıten die Kritik
‚vielleicht freundl:ı:  &* nennt. Diese uiIinahme der Juristis  en Welt
beruht auf uten Gründen Das Iar aufgebaut System, die der be-
andelten Einzelprobleme, der Reichtum des hauptsächlich Aaus schweizerischem
un eutfs:!  em ZUT Verdeutlichung herangezogenen Rechtsstoifes kenn-
zeichnet das Werk des erfahrenen ecntsiehrers

Eiıner T1ıtik VO  - seıten der echtsphilosophie sucht d1ie Ansatzstelle
nehmen dadurch, daß seın Werk als AT Dositiven echtswissenschaf g_
Örig VO Bereich der echtsphilosophie K]ıar abgrenz die nat ZUIN egen-
STan: das Recht, wıe 1sSt. un! die echtsphilosophie das Recht, wıe sein
Soll, un m1T diesem letzteren „nat die gar nichts fn XIX Wenn das
wirklich sıch frennen ieße, waäare allerdings diese echtslehre, entsprechen!
einer gebräuchlichen Ortsbestimmun der 1 K OSMOS der echtswissen-
S  a L11UTr der aligemeine eil einer positiven Wissenschaf{ft, un! ausschließlich
die achverständigen des Dositıven echts hätten die Brauchbarkeıt des auf-
ebauten Systems für ihnre we prüfen ber erhebt sıiıch die ra
oD dem 15  — Es kannn vielmehr gezeigt werden, daß dieses Gebäude der all-
gemeınen Rechtsbegri{ffe sSschon rechtsphilosophische Entscheidungen enthält,
die vielleicht folgenreicher sind, je weni1iger S1e, als selbstverständlich,
1Ns ewußtsein gehoben werden.

Die A W1e sS1e me1ın(ft, geht Aaus VO Wesen des echts (7) Das Wesen
des echts Der besteht für ihn darın, daß eC| VO: QaUTtTOC1LIALLV esetzte
Zwangsnorm LSA Aus diesem erstandnıs des als staatlıcher Z,wangs-
ordnung entwıckel: SsSeıin anzes System, un!' LUT mi1t grober OoNSsSe-
ul  1 TUn des echts kann NUur der Staatswille der der 17 Staatie
tonangebenden Schicht) seın. Infolgedessen 1S% echt un:! Gerechtigkeit „sauber

schei1lden” (26); denn Desteht keine Gewähr, daß die 1mMm Staate ioN-
angebende Schicht das erechte will. Was S1ie ber als echt WIll, ist VO:  @;
Rıchter un! echtsgenossen unbedingt anzuwenden. Kın iwa angeNOMM«ENEC:;
Naturrecht richtet sich nicht diese, daß S1e dem gesetizten eC| aul das
S1e verpflichtet sind, den Gehorsam könnten, sondern NU)  — den
Gesetzgeber, und dem gegenüber ist Naturrecht kein ReCcCh(t, sondern ora
der eligıon (29) echt Kann, nıcht se1n, denn echt 1S%T wesentlich Z,wangsS-
gewalt, un! die Zwangssanktion ist gerade „das spezifis Re
Recht“ alle Normen, denen „das rechtswesentliche oment der Erzwing-
barkeit“ e Sind keine eigentlı  en echtsnormen Auch diese ese
wird unerbı  ich nde gedacht Besonders ın der Theorie des subjektiven
Rechtes S: das zuiage. Denn dieses besteht nıiıcht darın, daß einer echts-
CerSsSon eın Anspruch zukommt, daß S1Ee nach ihrem Willen verfügen der
fordern kann; das es bewegt sich „eETST 1n dem Vorhof des echts“ Das
subjektive echt ist Nnı anderes als eine echtsnorm, Dei der der
eines Bere  en als Bedingung für Cie den Verpflichteten zwingende atıg-
eit der Staatsorgane eingeschaltet 1ST Da die echtsnormen äamtlich VO:
S{raate gesetzt werden, 1ST äauch allein der aat, der subjektive VeI-
el Von 0 hat der ensch keine echtsfähigkeıit die atürlich:
KRechtsperson ist ebenso WI1ie die Juristische „ein Geschöpf des echts“
99 gewinnt eın ekannter Vers auch Juristische Bedeutung Was ich bin un!
as ich habe, dan! ich OT, mein Vaterlan (173)! Eıne Rechtsordnung kann
überhaup nne subjektive Rechte auskommen: brauchen NUur die echts-
schutzorgane VO.  ' sich AUSs bei jeder Rechtsverletzung einzugreifen, hne daß
die Nnregun eines echtsgenossen maßgeblich der erforderlich wäre
Eıiıne Verbinadlı  keit Aa uSs privaten Rechtsgeschäften entiste. 1U dadurch, daß
die staatliche echtsordnung die Befolgung olcher Individualrechtsnormen
vorschreibt und den Richter anweist, die Befolgung erzwingen TST
durch den als Mittelglied werden die Beziehungen zwischen einzelnen
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rechtlichen eziehungen es em der moderne ist
wesentll:  em Unterschied ZU) mittelalterlichen omn1ıpotent 1st virtuell
O1a und wenn nıcht tatsächlich otia 1S% dann an diese eschränkung
MNU.  S VO.  5 SC1NeEeNMN eıgenen Wıllen ab (977 {)

magu daß nıcht werten, sondern 1Ur die echts-
begriffe AaUuUS dem Wesen des abzuleiten abe Der dilese Rechtsbegrimfnie
ergeben sich nNnıcht AQus dem Wesen des Rechtes, WI1E wirklıch ist sondern
Aaus ganz estimmten Au{ffassungen VO.  ’ ag un echt un! War A US Auf-
fassungen die 11U. obendreın durch die eSs! iN: Urteil empfangen en
Eıne große Aufgabe des achdenkens über das echt äauch über das esen des
posit.iven Rechtes, 1ST eutie doch cie ursprunglıchen der Menschen und
menschlicher Gemeinschaften egründen un auch die mnıpotenz
des otalen Staates verteıdıgen |DS geht darum, darzulegen, Aaus dem
esen des echts und des Staates neraus die renzen SiNnd jense1ts derer der
aa nicht mehr echt seiz sondern Gewalttaten verübt Auf all diese

esentlichen un:! brennenden Fkragen g1ibt &1 unerschütterter Rechtspositl-
1SIN1US keine Antwort el enthaäalt scheinbar zwingende Deduktion
AUS dem Wesen des positlıven Rechtes 1ıNe philosophische Entscheidung folgen-
schwerster Art Denn ahrheı beginnt die Rechtsphilosophie nıcht TST. da,

geiragt wird WI1IC das echt Se1IiN soll sondern chon da, entschieden
wird WasSs das echt 1Si Diıe rage, Was das echt 1st kann nıcht durch 11716

simpie Tatsachen{feststellun beantwortet werden, sondern die jeie
äahnlich WIC Cie ra nach dem utien Ger nach dem Seıin ES 1ST efangen-
eıt estimmten Mentalı:tät das echt einfach mM1 dem staatlichen
Normensystem un Zwangsapparat gleichzusetzen Das mag fUr die juristische
Technik 1nNe ıs Ta Tauchbare Formel sSe1Nn Der VOL

den Erfahrungen, die Clie enschheit NU) wieder mi1t dem aa und SC1NEeIMM

Zwangsapparat gemacht hat VOT dem Au diesen leidvollen Erfahrungen qui-
gebrochenen Fragen nach dem e das SO entsetzlich vergewaltıgt worden
3IST en sich JeNnE Formel nıcht U  b inhrer Unzulänglichkeit sondern auch

ihrer Gefährlichkeit
Man kannn das es nicht beiseite chieben mit der emerkung, sSEe1 1i1Ne

eutfe „ZLUuxrXx großen Mode gewordene 1gung, den Rechtsposit1v1smus als 110e

überholte, minderwertige Au{ffassung abzutun“ un mi1t dem Versuch
Ablehnung als amp: Popanz (XX) oder, durch 1Ne ter-

minologische Spielerel, als 1Ne „Nıcht ehr tiefgründige erwechslung'  66 XIX
hinzustellen Es geht ıM diesem amp{ie den Rechtspos1t1v1SmMus ehr
ernste TODleme die über akademische Belange weit hinausreichen Pıus XII
WwÄird wohl nıcht Popanz kämpfen der Weihnachtsbotschaft
VOo.  - 1949 schwerer Stunde un! bei feierlicher Gelegenheit den Rechtspositi-
Vismus namentliıch gebrandmarkt en als ıne der iırrıgen Voraussetzungen,
die emeinschaftswidrigen und aufspaltenden Rechtslehren un! CNts-
übungen geführt en Es isSt sicher auch nıcht rgebnis einer oberflächlichen
erwe  slun:  9 WwWenNl erselbe Papst ovember 1949 VOTL den Rotarı  ern
wieder MI1 unbedingtien Schärife den „Irrtum des Rechtspositivismu:
verurteilt Uun! VO.  - der schweren Verantworfiun spricht die sich das Jahr-
hundert durch die Ausbildung des echtspositiv1smus aufgeladen hat. Obwohl,
WwW1Ie der sagt, der totalıtare aa antichristli:  er Prägung der Welt das
wahre esicht des Rechtspositivismus olienbar‘ Hat, scheint noch viel ges  ehen

mussen, bis das Tbe des positivistischen Jahrhunderts auch ın der echts-
systematık überwunden ist. Für solches Rechtsverständnis ist „der Tatbestand
des Rechtes Seıin Gegenteil verkehrt“ (29), wenn die echtsunterworfenen
Sich wehren dürften, Staatlı esetizte agran Ungerechtigkeit als echt
zuerkennen Ist nıcht vielmehr die Verkehrung des Tatbestandes des echts

SC1iNn Gegenteil wenn es echt sSeıin soll Was die, „die das be-
siimmende Wort haben‘“, als echt setzen, äauch WwWenn dem evidenten echts-
Dewußtsein jedes TU  en Menschen 111 Gesicht chlägt? ADer, NUTr „der
einfache, juristisch nicht geschulte ensch erwartet, daß das echt die Ge-
rechtigkeit verwirkliel Man mag sich er Schwierigkeiten des
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TOoblems er edenken der juristis  en Theorie \Diel Praxıs er renzen
der menschlichen Gerechtigkeitsbemühungen won|l bewußt SC1in eın gesundes
Denken wird L11 auf die Forderung verzichten, daß das echt nıicht SC1INeS
Wesens entileer‘ und ZU) LTEeINeEN chtfaktum degradiert wIıird Der 1U  - Ver-
STOT|  ne Gustav Radbruch nat d Uus der rschütterung der vorhergegangenen
Te heraus, bei Wiederbeginn der Juristischen Vorlesungen der Uni-
versıtat Heıdelberg 1946 gesagt „WIr blicken zurück auf 1Ne Z.e1it der die
Gesetze selbst dazu cQienen muüußten die Ungerechtigkeit das Verbrechen ZU
sanktionieren Die unier den eutischen Juristen herrschende Auffassung, der
Pos1it1v1smus, der jedem ordnungsgemäß entstandenen (;esetz den harakter
des Rechtes un! die Greltung zugestan: War solchen ungerechten un! Ver-
brecherischen (:;esetzen egenüber wehrlos WIr I1USSeN unNns wieder besinnen
autf die Menschenrechte die über en (;esetzen stehen auf das uUur-

das gerechtigkeitsfeindlichen (‚;eseizen die Geltung C  © S C

Das isSt n über die dieser Rechtlehre vorausgesetzte echts-
philosop Die echtswissenschaf  iıiche Bedeutung des Werkes

Hartmannübrigen STEe außer Z weifel

Catholicisme hıer auJord hnul demaın Encyclopedze sepnt
volumes, hrTSg unter Leitung vDVO acquemet l Lieferung 1-4)
Lex 40 SDp.) Paris 1943 OUZeYyY el Ane
Mit echt TrU. der Herausgeber dieser Enzyklopädie dalß die

aller Welt Dekannten katholischen Lexika den O17 der Iranzösiıschen 'T’heo-
logie bilden Unabschätzbar groß 151 das Verdienst das Frankreich sich damit

der anzen istenhei erworben hat ber War doch se1it Schmerz-
lich vermerkt worden daß neben diesen vielbändigen Spezlallexika deren
Erscheinungszeit Ssich zudem über Jahrzehnte erstreckte ein Lralitfer gefaßtes
katholisch-theologisches Universallexikon fehlte W1€e Del uNs iwa das
„Lexikon iur TI’heologie und Kirche‘‘ 1ST Diese U wird 11UMN die Ver-
lag efouzey et AÄAne unter der Leitung Von Jacquemet erscheinende En-
ZYklopädie ‚‚Catholicisme‘‘ schließen Das auf sieben anı berechnete Werk
soll die Stelle des früher gleichen Verlag veröffentlichten ‚„Dictionnaire
pratique des ONNAa1SSaNcCces religieuses‘‘ treten Das Absehen VO  5 Verlag und
Herausgeber geht ara 1Ne mOglichst umfassende katholische Enzyklopädie

bieten die Knapper SPrache uüuber den neuesten an der einschlägiıigen
Fragen unterrichtet el soll jeder Artikel &1N mM1% wissenschafitlicher ZiU-
verlässigkeit gearbeiteter Originalbeitrag SC1N der N1IC unbesehen das W16-
derholt Wads bereits anderen Lexika lesen iSt Es 1S% selbstverständlich
daß 11 olches Werk 1U Gemeinschaftsarbei durchzuführen ıST Taftsäch-
lich 1ST dem Herausgeber elungen vorzüglichen Mitarbeiterstab

unrende Wissenschaftler Aa UuSs en T’heologischen kultäten un
en deren Name Z.U großen e11 uch über die renzen Frankreichs
hinaus bekannt 1ST
on die vorliegenden V1T Faszike') des ersten Bandes ZETIZCH: daß dieses

NECUE Lex1ikon 1nNne waäahre Fundgrube für jeden ist der sich über alle mMOo$S-
lichen Fragen Persönlichkeiten ewegungen innerhal des katholischen Le-
Dens er Zeiten umal ber eutigen Frankreich rasch und ZUVEeTLI-
lässig or]ıentlieren will Aber werden N1C. Nur „Realien‘“‘ geboten wWwWas

1n Nn nach Museum Chmec. sondern das LEÄeUeEe Werk will
dem Leser helfen, die Gegenwart Lichte katholischer anrneı‘ deuten
und gestalten Die drei ortie „Hier uJourd’hui Demaıiın‘“‘“ sind DPTrO-
grammatisch gedacht SO enr Sich die Mitarbeiter der Tradition verpflichtet
W155Sen un: esire Sind, zuverlässig und aufmerksam all das sammeln,
Was die katholische Vergangenheit Wertvollem und Wissenswertem DO-
zeitigt hat, wollen S1C noch viel mehr für die Strömungen und Bewegunge!
der Gegenwart und die orderungen der Zukunif{it aufgeschlossen SC1NH. radı-
tionsverbunden und gegenwartsoffen das 1St der els der dies NeUuUe Werk
durchweht; ist der e1s der Besten innerhal des eutigen katholischen
Frankreichs
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